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	Übersicht: Merkmale Arbeitgebermodell und Entsendemodell

	Merkmale Arbeitgebermodell
	Merkmale Entsendemodell

	Grundlage ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit der Europäischen Union. Für einige Nicht-EU-Staaten gibt es Ausnahmeregelungen.
Der Pflegebedürftige wird hierbei Arbeitgeber. 
Es wird mit der anzustellenden Kraft ein Arbeitsvertrag geschlossen nach deutschem Recht. Der Pflegebedürftige ist als Arbeitgeber weisungsbefugt. 
Es gelten die Regelungen des deutschen Arbeitszeitgesetzes, hinzu kommt ein Urlaubsanspruch (min. 24 Tage im Jahr) sowie Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.  
Unbedingt zu beachten sind Melde-, Steuer- und Versicherungspflichten. 
	Bei diesem Modell wird eine Vermittlungsagentur beauftragt, eine Mitarbeiterin in den Haushalt Ihres Kunden zu entsenden. 
Die beauftragte Vermittlungsagentur bleibt dabei Arbeitgeber der entsendeten Kraft und führt entsprechend die Steuern und Sozialversicherungen für sie ab. Allerdings: Auch hier sind die Standards des deutschen Arbeitsrechts zu beachten, von Mindestlohn bis Arbeitszeiten. 
Bei Urlaub oder Krankheit wird im Regelfall durch die Vermittlungsagentur eine Vertretung entsandt. 
Wichtig: Über eine sog. A1-Bescheinigung wird nachgewiesen, dass die entsendete Kraft in ihrem Heimatland sozialversichert ist. 
Arbeitgeberpflichten wie entsprechende Weisungsrechte entfallen für die Pflegebedürftigen – diese liegen bei der Vermittlungsagentur. 



image1.png




